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Rundschreiben Nr. D 01/2016 
DOK-Nr.: 418.19 
 
Neue Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit und Wegfall des Auszahlungsscheines ab 
01.01.2016 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie wir erst jetzt vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen erfahren haben, 
wurde die Bescheinigung zur Arbeitsunfähigkeit (Muster 1) neu gefasst (Anlage). Gleichzeitig wur-
de der bisherige Auszahlungsschein für das Krankengeld (Muster 17) eingestellt. Diese Änderun-
gen gelten ab 01.01.2016 auch für Fälle, die in die Zuständigkeit gesetzlicher Unfallversicherungs-
träger fallen. 
 
Sofern Arbeitsunfähigkeit infolge Arbeitsunfall oder Berufskrankheit besteht, ist ausschließlich die 
neue Bescheinigung nach Muster 1 (s. Anlage) zu verwenden. Dabei bitten wir Folgendes zu be-
achten: 
 

 Das Feld „Arbeitsunfall, Arbeitsunfallfolgen, Berufskrankheit“ muss angekreuzt werden.   

 Bei weiter bestehender Arbeitsunfähigkeit nach Wegfall der Lohnfortzahlung sind im Feld 
„Im Krankengeldfall“ ebenfalls Angaben zu machen, auch wenn in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung Verletztengeld geleistet wird.   

 Die bisherige Gebührenregelung (Nr. 143 UV-GOÄ) gilt weiterhin. 
 
Die neuen Bescheinigungen nach Muster 1 erhalten Sie von Ihrer Kassenärztlichen Vereinigung. 
Wenn Sie nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, wenden Sie sich bitte wegen der 
neuen Bescheinigungen an uns. 
 
Mit freundlichen Grüßen    Anlage 
Im Auftrag 

 
Battermann 
Geschäftsstellenleiter 










